
************************************************************************************************************************ 
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung: 
Montag                     von      9.00   bis   11.00 Uhr     und    15.00     bis   18.00 Uhr 
Dienstag                   von      9.00   bis   11.00 Uhr 
Mittwoch          von      9.00   bis   11.00 Uhr 
Donnerstag               von      9.00  bis   11.00 Uhr     und    15.00     bis   18.00 Uhr 
Freitag          von      9.00   bis   11.00 Uhr        
Tel.: 07375 / 227   Fax 07375 /1549       eMail: info@Gemeinde-Lauterach.de      Homepage: www.Gemeinde-Lauterach.de   
Verantwortlich: Bürgermeister Bernhard Ritzler  Tel.: 07375/227            -          Redaktionsschluß Amtsblatt:   Dienstag  8.00 Uhr 
                        eMail: bm@Gemeinde-Lauterach.de 

 MITTEILUNGSBLATT 
 

  der Gemeinde  Lauterach 
 
 

      HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH  KW 26  1/10.    27.06.2025    

 

Termine 

 

DRK Ortsverein – Blutspende, Lautertalhalle    Montag, 14. Juli 2025 

 
Gemeinde Lauterach – Gemeinderatsitzung    Freitag, 18. Juli 2025  
 

Öffnungszeiten Rathaus 
 

Das Rathaus ist in der KW 27 wie folgt geöffnet:  
 

Montag, 30.06.2025   9 – 11 Uhr und 15 – 18 Uhr 
Dienstag, 01.07.2025   9 – 11 Uhr  
 

Wir bitten um Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 

Standesamtliche Nachrichten 
 

Geburtstag 

Am 22. Juni 2025 konnte 

Herr Gerhard Vollmayer 

Am Hochberg 11, Lauterach 

seinen 75. Geburtstag feiern. 
 

 

Im Alter gibt es keinen schöneren Trost, als dass man die ganze 

Kraft seiner Jugend Werken einverleibt hat, die nicht mitaltern. 
Arthur Schopenhauer 

 
Herzlichen Glückwunsch, Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Briefkasten gut leserlich beschriftet ist. 

 

 

mailto:info@Gemeinde-Lauterach.de
http://www.gemeinde-lauterach.de/
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

 
Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2024 
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl unserer Gemeinde auf Basis des Zensus vom 
15.05.2022 beläuft sich gemäß § 5 der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über 
die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 
14. März 1980 (BGBI. I, S. 308) zum 
 31.12.2024 auf:  586 Personen 
 Davon männlich:  303 Personen 
            weiblich:  283 Personen    

Jetzt gemeinsam zur Blutspende: Sommer, Sonne, gute Tat  

Der Sommer lockt derzeit mit zahlreichen Freizeitangeboten. Der Bedarf an Blutspenden macht hingegen 
keine Sommerpause. Damit sich Patient*innen auch im Sommer auf eine stabile Versorgung verlassen 
können, ruft das DRK zur gemeinsamen, guten Tat auf. 

Die DRK-Blutspendedienste stellen in Deutschland täglich gemeinsam mithilfe fleißiger Blutspender*innen die 
Versorgung von Krankenhäusern und Arztpraxen mit überlebenswichtigen Blutpräparaten sicher. Durch 
verschiedene Einflussfaktoren kann es zu saisonalen Schwankungen und schlimmstenfalls sogar Engpässen 
innerhalb der Blutversorgung kommen. 
Erfahrungsgemäß ist bei zunehmender Sonnenscheindauer ein Rückgang der Spendeaktivität zu erwarten: Mit 
steigenden Temperaturen steigt die Lust auf Ausflüge und Unternehmungen. Spender*innen verreisen, gehen 
anderen Freizeitaktivitäten nach und stehen dann für die Blutspende nicht zur Verfügung. Dabei wird Blut 
kontinuierlich und täglich benötigt: Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich etwa 2700 
Blutkonserven benötigt. Leere Liegen können aufgrund der begrenzten Haltbarkeit schnell zu einem Problem 
werden: Besonders anspruchsvoll ist die Versorgungskette bei Blutplättchen (Thrombozyten), die nur bis zu vier 
Tage haltbar sind. Damit die Versorgung auch in den Sommermonaten lückenlos gewährleistet werden kann, bittet 
der DRK-Blutspendedienst alle, die sich die Zeit nehmen können, Blut zu spenden. 

Der DRK-Blutspendedienst bietet täglich zahlreiche regionale Termine fast direkt vor der Haustür an. Wer nicht 
alleine spenden möchte, motiviert einfach Freunde, Bekannte oder Verwandte, zusammen einen Termin zu 
reservieren. Wertvolles Plus: Wenige Wochen nach der ersten Blutspende erfahren Spender*innen ihre eigene 
Blutgruppe - eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann.  

Tipps für die Blutspende im Sommer. Insbesondere bei warmen Temperaturen ist es wichtig, vor und nach der 
Blutspende ausreichend Wasser zu trinken und etwas zu essen. Um den Kreislauf zu schonen, sollte man vor und 
nach der Spende auf anstrengende Tätigkeiten oder übermäßigen Sport verzichten.  

Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 

0800 11 949 11. 

NÄCHSTER TERMIN in 89584 LAUTERACH 
Montag, dem 14.07.2025 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr   
Lautertalhalle, Lautertalstr. 5 

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 
____________________________________________________________________ 
 
 

Zum Nachdenken 

Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt. 
aus Afrika 

 

 

 

http://www.blutspende.de/
http://www.blutspende.de/termine
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Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen Alb-Donau-Kreis 
 

B e k a n n t m a c h u n g 

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 

des Zweckverbands Musikschule Raum Munderkingen 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. Aufgrund des § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 
16.07.1998 (Ges.Bl.S. 418) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
i.d.F. vom 27.07.2000 (Ges.Bl. S. 581) hat die Verbandsversammlung am 03.06.2025 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 347.770 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -347.770 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 € 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 347.770 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -347.770 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

0 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

0 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

0 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 €. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000 €. 

§ 5 Umlagen 

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2025 

a.) Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (gemäß § 13 Abs. 4 I)  
 der Verbandssatzung) in Höhe von vorläufig  97.915,-- €. 

b.) Eine Kapitalumlage (gemäß § 13 Abs. 4 II) der Verbandssatzung)  
 in Höhe von  0,-- €. 
 

II. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 18.06.2025 die Gesetzmäßigkeit 
der von der Verbandsversammlung am 03.06.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit 
dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 gem. § 18 GKZ i.V.m. § 81 GemO 
bestätigt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 

III. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekannt gemachten 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem 
Zweckverband geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 

IV. Auslegung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegt gem. § 81 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung an sieben Tagen und zwar 

von  Montag, 30.06.2025 bis Dienstag, 08.07.2025 

je einschließlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Herrn Mussotter, 
Zimmer Nr. 15, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
Bitte vereinbaren Sie zur eventuellen Einsichtnahme telefonisch einen Termin. 

Munderkingen, den 23.06.2025  gez. Schelkle 
 Verbandsvorsitzender 
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6. Satzung vom 03.06.2025 

zur Änderung  
der Gebührenordnung vom 19.12.2005 

Aufgrund § 5 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 4 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und den §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgaben-gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat die Verbandsversammlung 
des Zweckverbands „Musikschule Raum Munderkingen“ in der öffentlichen Sitzung vom 
03.06.2025 folgende Gebührenordnung beschlossen: 

§ 1 

§ 5 Abs. 1 (Gebührenhöhe) erhält folgende Fassung: 
 
(1)  Die Gebühren sind Jahresgebühren und beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. 

Sie sind monatlich fällig, also auch während der Ferienmonate zu bezahlen.  

Die angegebene Unterrichtsdauer bezieht sich jeweils auf eine Woche. 

Einzelunterricht:  
22,5 Minuten entfällt 
30 Minuten 90,-- 
45 Minuten 135,-- 
60 Minuten 176,-- 
  
Gruppenunterricht:  
2 Schüler - 30 Minuten 50,-- 
2 Schüler - 45 Minuten 75,-- 
  
3 Schüler - 30 Minuten 32,-- 
3 Schüler - 45 Minuten 49,-- 
  
Elementarkurs (MFE, Blockflöte) 32,-- 
Ensemble- und Orchester für Mitspieler ohne Hauptfachunterricht   10,-- 
  
Kombi-Unterricht:  
Kombinationen von Gruppen- und Einzelunterricht sind auf Anfrage je nach 
Terminwunsch möglich. Die Gebühren setzen sich aus den beiden Komponenten 
des entsprechenden Gruppen- und Einzelunterrichts zusammen. 

 
Ermäßigungen: 

a. Mehrfach-Ermäßigung 

• 2. und jedes weitere Fach    25 % 
 
b. Familienermäßigung 

• 2.  Familienmitglied        25 % 

• 3.  Familienmitglied        50 %  

• ab dem 4. Familienmitglied    75 % 
 

c. Ehemalige Bläserklassenschüler 

• Schüler, die in den letzten beiden Jahren  
die Bläserklasse besucht haben, erhalten  
eine einjährige Ermäßigung mit    25%  
auf den Einzelunterricht, 30 Minuten 



6 
 

 
Zuschläge: 

Erwachsenenzuschlag: 

• Für Erwachsene ab dem 21. Lebensjahr wird  
ein Zuschlag von       25 %  
erhoben. 

• Sofern eine Schul-, Studien- oder Ausbildungsbescheinigung vorgelegt wird, wird bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres kein Zuschlag erhoben. 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.09.2025 in Kraft. 

Ausfertigungsvermerk 
Munderkingen, den 23.06.2025 
gez. Schelkle, Verbandsvorsitzender 

 
Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber dem Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

    

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes des 

Zweckverbandes Musikschule Raum Munderkingen für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund der §§ 5 und 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. 

§ 95 b Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes Musikschule Raum Munderkingen am 03. 06.2025 die Jahresrechnung 2023 

festgestellt     

      

1. 
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 
31.12.2023   

      

 Bilanzsumme   25.528,48 € 

      

1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   

 Vermögen    

  Immaterielle Vermögensgegenstände  0,00 € 

  Sachvermögen   0,00 € 

  Finanzvermögen   25.378,48 € 

 Abgrenzungsposten   150,00 € 

      

1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   

 Kapitalposition    

  Basiskapital   0,00 € 

  Rücklagen   0,00 € 

 Sonderposten   0,00 € 

 Rückstellungen   0,00 € 

 Verbindlichkeiten   25.528,48 € 
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 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 € 

      

2. Ergebnisrechnung 2023    
      

2.1. Ordentliches Ergebnis    

 Ordentliche Erträge   323.562,08 € 

 Ordentliche Aufwendungen   -323.562,08 € 

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

      

2.2. Sonderergebnis    

 Außerordentliche Erträge   0,00 € 

 Außerordentliche Aufwendungen   0,00 € 

 Sonderergebnis   0,00 € 

      

2.3. Gesamtergebnis    

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

 Sonderergebnis     0,00 € 

 Gesamtergebnis   0,00 € 

      

2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 0,00 € 

      

      

3. Finanzrechnung 2023    
      

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  
      

 Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit 253.153,26 € 

 Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -318.615,15 € 

 

Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  -65.461,89 € 

      

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0,00 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   0,00 € 

 Saldo aus Investitionstätigkeit  0,00 € 

      

 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme 0,00 € 

 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung 0,00 € 

 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  0,00 € 

      

 Haushaltsunwirksame Einzahlungen  30,75 € 

 Haushaltsunwirksame Auszahlungen   0,00 € 

 

Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen  30,75 € 

      

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -65.431,14 € 

      

3.2. Zahlungsmittelbestand    
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 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  70.923,77 € 

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -65.431,14 € 

 

Endbestand an Zahlungsmitteln am 
Ende des   

 Haushaltsjahres   5.492,63 € 

      

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 0,00 € 

      

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2023  0,00 € 

 

eingegangene 
Verpflichtungsermächtigungen   0,00 € 

 noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 

      

Munderkingen, 23.06.2025  Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen 

    gez.  

    BM Schelkle  

    Verbandsvorsitzender  
      

 

Öffentliche Bekanntmachung   

des Abwasserverbandes Raum Munderkingen  
      

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes des 

Abwasserverbandes Raum Munderkingen für das Haushaltsjahr 2022 

      

Aufgrund der §§ 5 und 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. 

§ 95 b Gemeindeordnung für Baden Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung 

des Abwasserverbandes Raum Munderkingen am 18. November 2024 die Jahresrechnung 2022 

festgestellt     

      

1. 
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 
31.12.2022   

      

 Bilanzsumme   1.160.453,59 € 

      

1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   

 Vermögen    

  Immaterielle Vermögensgegenstände  38.918,00 € 

  Sachvermögen   864.028,43 € 

  Finanzvermögen   259.525,29 € 

 Abgrenzungsposten   -2.018,13 € 

      

1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   

 Kapitalposition    

  Basiskapital   140.271,00 € 

  Rücklagen   0,00 € 

 Sonderposten   760.507,30 € 

 Rückstellungen   0,00 € 
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 Verbindlichkeiten   259.675,29 € 

 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 € 

      

      

2. Ergebnisrechnung 2022    
      

2.1. Ordentliches Ergebnis    

 Ordentliche Erträge   888.934,75 € 

 Ordentliche Aufwendungen   -888.934,75 € 

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

      

2.2. Sonderergebnis    

 Außerordentliche Erträge   0,00 € 

 Außerordentliche Aufwendungen   0,00 € 

 Sonderergebnis   0,00 € 

      

2.3. Gesamtergebnis    

 Ordentliches Ergebnis   0,00 € 

 Sonderergebnis     0,00 € 

 Gesamtergebnis   0,00 € 

      

2.4. Summe Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 0,00 € 

      

      

3. Finanzrechnung 2022    
      

3.1. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  
      

 Summe Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit 797.372,66 € 

 Summe Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -734.681,74 € 

 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  62.690,92 € 

      

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0,00 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   -41.878,71 € 

 Saldo aus Investitionstätigkeit  -41.878,71 € 

      

 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme 0,00 € 

 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit/Kredittilgung 0,00 € 

 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  0,00 € 

      

 Haushaltsunwirksame Einzahlungen  0,00 € 

 Haushaltsunwirksame Auszahlungen   -1.179,28 € 

 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen  -1.179,28 € 

      

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 19.632,93 € 

      

3.2. Zahlungsmittelbestand    
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 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  45.347,11 € 

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 19.632,93 € 

 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des   

 Haushaltsjahres   64.980,04 € 

      

3.3. Summe Ermächtigungsüberträge für Investitionen 0,00 € 

      

3.4. Verpflichtungsermächtigungen 2022  0,00 € 

 eingegangene Verpflichtungsermächtigungen   0,00 € 

 noch verfügbare Verpflichtungsermächtigungen 0,00 € 

      

Munderkingen, 18.11.2024  Abwasserverband Raum Munderkingen 

    gez.  

    BM Hauler  

    Verbandsvorsitzender  

      

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

 
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags 
 

Am Montag, 30.06.2025, findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Ulm eine 
 

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags 
 

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.      
Tagesordnung 

Öffentliche Beratung 
1. Bericht Jobcenter 
  

2. Bericht zu den aktuellen Themen in der Sozialhilfe (SGB XII) 
  

3. Entwicklung Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht 
  

4. Bekanntgaben 
  

 

Heiner Scheffold, Landrat 
 

Kundencenter am 2.7. geschlossen  /  Deponien am 3.7. geschlossen 
Wegen einer internen Veranstaltung bleibt das Kundencenter der Abfallwirtschaft in der Karlstr. 31 in 
Ulm am Mittwoch, 2. Juli 2025, geschlossen. Nächster Öffnungstag ist dann der Donnerstag, 3. Juli, von 
8-12 und 13-16 Uhr.  
Ebenfalls wegen einer internen Veranstaltung sind die Deponien „Roter Hau“ in Ehingen-Stetten und 
„Unter Kaltenbuch“ in Laichingen-Suppingen am Donnerstag, 3. Juli 2025, geschlossen. Die Deponie 
Litzholz in Ehingen-Sontheim ist donnerstags generell geschlossen.  
 

Regierungspräsidium Tübingen 
 

Mehr als siebzehn Millionen Euro für die Feuerwehren im Regierungsbezirk Tübingen                  
Mit der Förderung des Feuerwehrwesens stärken wir den Menschen- und Sachschutz. Für unser Ehrenamt ist eine 

hochwertige Ausstattung unerlässlich. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Fahrzeugen und Fahrzeughäusern. 

Diese Landeszuschüsse unterstützen die Gemeinden und Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen spürbar bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz“, erläuterte Regierungspräsident Klaus Tappeser. Die 

Landeszuwendungen zur Projektförderung des Feuerwehrwesens betragen im Regierungsbezirk Tübingen dieses 

Jahr rund 14,9 Millionen Euro und die Pauschalförderung weitere rund 2,6 Millionen Euro.                                               

Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewilligungsmitteilungen zur Feuerwehrförderung an die 



11 
 

Landkreise und die Stadt Ulm versandt und den Landratsämtern die Haushaltsmittel zur Unterstützung der 

kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen. Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Tübingen 205 Anträge auf 

Zuwendungen zur Projektförderung mit einer Fördersumme von rund 16 Millionen Euro eingereicht. Davon konnten 

insgesamt 173 Maßnahmen mit einer Summe von rund 14,9 Millionen Euro gefördert werden. Unterstützt werden 

insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen und der Bau, bzw. die Erweiterung von Feuerwehrhäusern. 

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Projekte:  

• 33 Löschfahrzeuge 

• 14 Neubauten oder Erweiterungen von Feuerwehrhäusern 

• 1 Drehleiter- Fahrzeug 

• 6 Gerätewagen (Logistik- bzw. Transport) 

• 1 Rüstwagen 

• 7 Netzersatzanlagen für Feuerwehrhäuser (für einen eventuellen Stromausfall) 

• 3 Einsatzleitfahrzeuge und 6 Kommandowagen 

• 14 Mannschaftstransportwagen 

• 5 Abrollbehälter für Sonderlagen 
• 2518 Digitalfunkgeräte  

Für die Projekte der Landkreise und der Stadt Ulm hat das Regierungspräsidium Tübingen in diesem Jahr in 

siebzehn Fällen Zuwendungsmittel bewilligt, und zwar in Höhe von rund 1, 2 Millionen Euro. Über diese Förderung 

von Projekten der Landkreise, des Stadtkreises Ulm und des Kreisfeuerlöschverbands Biberach entscheidet das 

Regierungspräsidium in eigener Zuständigkeit. Bei der Projektförderung der Gemeinden erstellen die 

Landratsämter die Bewilligungsbescheide. Insoweit verteilt das Regierungspräsidium lediglich die Mittel an diese. 

Dies erfolgt auf Basis von priorisierten Maßnahmenlisten, die die Landratsämter dem Regierungspräsidium 

vorgelegt haben. Neben der Projektförderung fördert das Land Baden-Württemberg mit einer pauschalen 

Zuwendung pro Feuerwehrangehörigem, bzw. Angehörigem der Jugendfeuerwehr Ausbildungskosten, Kosten für 

die Dienst- und Schutzkleidung sowie den Betrieb von Werkstätten. Für das Jahr 2025 beträgt diese 

Pauschalförderung im Regierungsbezirk Tübingen insgesamt rund 2, 6 Millionen Euro. Zudem stehen dem 

Regierungsbezirk Tübingen Mittel für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen sowie Sachmittel in Höhe von 

600.000 Euro zur Verfügung.   

Polizeipräsidium Ulm informiert 
 

Berufsinfoabend in Ehingen - die Polizei informiert! 
Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interessierte im Alter von 15 bis 30 Jahren, 
am 17.07.2025, um 17:30 Uhr, beim Polizeirevier Ehingen, Panoramastraße 6, 89584 Ehingen/Donau, 
einen Berufsinfoabend. 
"Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!" Sollte diese Motivation auch ab der Klassenstufe 
9 noch vorhanden sein, dann bist du an diesem Berufsinfoabend genau richtig. 
Bei der rund 90-minütigen Veranstaltung geben die Berufsberater des Polizeipräsidiums Ulm Einblicke in 
den Polizeiberuf. Sie stehen  
Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewerbung, Anforderungen, Auswahlverfahren, 
Ausbildung, Studium und Verwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigen wir euch einiges aus den 
verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahrenen Polizistinnen und Polizisten sind auch 
Polizeiausbildende vor Ort und können aus dem Nähkästchen plaudern. Traut Euch auch heikle Fragen 
zu stellen. Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder Fachhochschulreife/Abitur 
haben bzw. einen dieser Abschlüsse anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne 
auch "Ältere" angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine Ausbildung oder Studium 
abgeschlossen hat bzw. nicht fortführen wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts 
entgegen. Natürlich sind auch Eltern gerne miteingeladen. 
Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per E-Mail unter 
ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de zu der Veranstaltung anmelden. 
Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm freut sich auf 
Euch.Weitere Infos zur Veranstaltung unter Tel.  0731/188-5361 oder -5555 bzw. unter 
www.polizei-ulm.de/karriere oder dem QR-Code. 
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Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 
Finanzielle Hilfe in schwierigen Zeiten  
Kinder können Waisenrente über die Volljährigkeit hinaus beziehen  
Wenn Vater, Mutter oder beide Elternteile sterben, steht Kindern grundsätzlich bis zum 18. Geburtstag eine 
Waisenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu. Sie dient der Sicherung des Lebensunterhaltes des 
Kindes. Darüber hinaus können Waisen diese Rente maximal zum 27. Geburtstag erhalten, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Auf was Betroffene achten sollten zeigt die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW) auf.  
Voraussetzungen für eine Waisenrente  

Eine Waisenrente erhalten Kinder nach dem Tod eines Elternteils, wenn dieser mindestens fünf Jahre in die 
Rentenkasse Beiträge eingezahlt hat. Dies entspricht der allgemeinen Mindestversichertenzeit (auch Wartezeit 
genannt) für einen Rentenanspruch. Die Mindestversicherungszeit kann in bestimmten Fällen auch vorzeitig erfüllt 
sein, wenn beispielsweise der verstorbene Elternteil einen Arbeitsunfall erlitten hat und vor Erreichen der Wartezeit 
erwerbsgemindert war oder durch den Arbeitsunfall zu Tode kam. Generell sind die Voraussetzungen für eine 
Waisenrente erfüllt, wenn der Elternteil zum Zeitpunkt des Todes Rente bezog.  
Waisenrente über den 18. Geburtstag hinaus  

Während eines Studiums, einer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Freiwilligendienstes können Waisen auch 
über die Volljährigkeit hinaus von der Deutschen Rentenversicherung eine Waisenrente erhalten. Das gilt im 
Übrigen auch beim Wechsel zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Vorausgesetzt, dass zwischen der vorherigen 
Schulausbildung und der neuen Schul- oder Berufsausbildung ein Zeitraum von höchstens vier Kalendermonaten 
liegt.  
Darüber hinaus können Waisen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres auch dann eine Rente erhalten, wenn sie 
aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, selbst für ihren Unterhalt zu 
sorgen.  
Gut zu wissen: Eine Waisenrente können  
•        leibliche oder adoptierte Kinder,  
•        Stiefkinder und Pflegekinder, die im Haushalt des Verstorbenen lebten,  
•        Enkel und Geschwister, die im Haushalt des Verstorbenen lebten oder von ihm überwiegend unterhalten 
wurden, bekommen.  
Information und Antragstellung  

Mehr Informationen enthalten die kostenfreien Broschüren „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ und 
„Hinterbliebenenrente: So viel können Sie hinzuverdienen“. Sie können unter www.deutsche-rentenversicherung.de 
heruntergeladen oder bestellt werden.  
Waisenrente beziehungsweise einen Antrag auf Hinterbliebenenrente (R0500) können Betroffene über die Online-
Dienste der Deutschen Rentenversicherung unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0500 
beantragen.  
Den Antrag auf Weiterzahlung oder erneute Zahlung (nach Zahlungsunterbrechung) der Waisenrente für eine über 

18 Jahre alte Waise (R0615) finden Betroffene unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0615.  
 

Anzeigen 

 

 

www.deutsche-rentenversicherung.de
www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0500
www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-R0615
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Vereine 

 

 
 

Auswärtige Vereine/Veranstaltungen 

 
LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung 
„Quinoa- ein Super-Food?!“ 
So lautet die Überschrift für unsere Führung am Freitag, 18.07.2025 (nachmittags). Nähere Infos folgen. 
 

„Küchen, Stuben, Läden – eine Zeitreise in die Vergangenheit“ 
Am Mittwoch, 23.07.2025 um 13.30 Uhr, gibt uns Romy Wurm interessante Einblicke in die Kinderwelt 
von unseren Eltern und Großeltern. Im Museum Munderkingen findet z.Zt. eine tolle Ausstellung über 
„Puppenstuben & Co“ statt.  
Den Termin bitte vormerken. Weitere Infos folgen. 
 
Wir freuen uns auf schöne Begegnungen 
Vorsitzende Andrea Fischer 
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Kirchliche Mitteilungen 

 
Evangelische Kirchengemeinde Mundingen    Mundingen, 24.06.2025 

Pfarrer Markus Häfele 

Pfarrberg 14, 89584 Mundingen 

Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066      E-Mail: pfarramt.mundingen@elkw.de 
 
Wochenspruch für 2. Sonntag nach Trinitatis 
Matthäus 11,28: Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. 
 
Sonntag, 29. Juni 
Am Sonntag, 29. Juni, findet in Mundingen kein Gottesdienst statt. 
 
Besuchen Sie gerne den Distrikt Gottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten um 10 Uhr mit Prädikant Georg Haible. 

 
Termine der Woche 
In den Ferien macht die Kinderkirche  
und auch unsere Gruppen und Kreise Urlaub. 
 
Freitag, 27. Juni keine Jungschar 
Gemeindefreizeit vom 27. bis 29. Juni. 

 
Impuls-Telefon 
Unter der Telefonnummer 07395 9689796, normale Festnetznummer im örtlichen Telefonnetz, 
gibt es einen neuen Impuls von zwei bis drei Minuten von Pfarrer Markus Häfele. In der Regel wird 
am Freitag ein neuer Telefon-Impuls eingestellt. 
 

Kleidersammlung Bethel bis Sonntag, 29. Juni 
Noch bis Sonntag, 29. Juni ist die Pfarrgarage ist in dieser Zeit geöffnet, dort können Ihre 
Kleiderspenden abgelegt werden.  
Bitte achten sie darauf, dass nur gut erhaltene Kleidung beziehungsweise Schuhe (paarweise 
gebündelt) abgegeben werden. Im Vorraum der Kirche liegen leere Kleidersäcke zum Mitnehmen. 
Kleidung aus den Sammlungen wird von dem Lkw der Bethel-Brockensammlung abgeholt und durch 
zertifizierte Sortierbetriebe weiterverarbeitet. Die Erlöse daraus fließen anschließend zurück in die 
diakonische Arbeit Bethels. Neben den Menschen in Bethel profitiert auch die Umwelt von 
gespendeter Kleidung, denn Altkleider sind kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff, der sich 

wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführen lässt. Durch die Wieder- und Weiterverwertung der Textilien 
können Ressourcen, die sonst bei der Neuproduktion verbraucht würden, eingespart werden. 
 
Durch Bethels Mitgliedschaft im Dachverband FairWertung wird sichergestellt, dass sowohl die Sammlung als 
auch die Verwertung der gebrauchten Kleidung transparent, kontrolliert und ethisch vertretbar abläuft. 
 
Vorschau: Erntebitt-Gottesdienst 

Am kommenden Sonntag, 6. Juli, findet um 20 Uhr der ökumenische Erntebitt-Gottesdienst. Wir wollen 
diesen Gottesdienst bei geeigneter Witterung im Pfarrgarten feiern. Das Opfer zu diesem Gottesdienst wird 
für den Opferfonds Landwirtschaft erbeten. Im Anschluss wird es Getränke und Fingerfood geben. 
 
Herzliche Einladung in den Pfarrgarten! 
 

Der QR-Code führt zur 
Homepage unserer 
Kirchengemeinde mit den 
Hinweisen zu aktuellen 
Terminen und Gottesdiensten. 

 



17 
 

Termin zum Vormerken: MItarbeiterfest 
 
Es ist uns als Kirchengemeinderat ein Anliegen, allen Mitarbeitenden unserer 
Kirchengemeinde mit einem Grillfest für ihren Einsatz zu danken. Eingeladen 
sind alle Helferinnen und Helfer bei Garteneinsätzen und Gemeindefesten. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Kinderkirchteam, Jungschar und 
Seniorenkreis. Das Mesnerteam genauso wie unsere Sängerinnen und Sänger 
des Kirchenchors, sowie das Instrumentalteam. Haltet Euch den Termin bitte 
frei: Donnerstag, 10. Juli, ab 19 Uhr am und im Dorfgemeinschaftshaus und 
seid dabei, der Kirchengemeinderat freut sich auf Euch. 
 
Wenn Fische sich unterhalten... 
Der amerikanische Schriftsteller John Foster 

Wallace hat einmal Studenten folgende Geschichte erzählt:  
Zwei junge Fische schwimmen nebeneinander im Wasser. Zufällig 
treffen sie einen alten Fisch, der ihnen entgegenkommt. Fragt der 
alte Fisch die jungen Fische: Guten Morgen Jungs, na, wie ist denn 
heute das Wasser?  
 
Die beiden jungen Fische schwimmen ein Stück weiter, da dreht 
sich der eine junge Fisch zum anderen um und fragt: Was, um 
alles in der Welt, ist Wasser? 
 
Wallace sagt dazu: Die wichtigsten Dinge in unserem  
Leben sind uns manchmal völlig unbewusst. 
 
Workcamp Sommerferien - Grillstelle errichten - wer ist dabei?

 
 
Für drei Tage wird es in unserem Pfarrgarten eine coole Aktion für Jugendliche und junge Erwachsene 
geben, bei der du hoffentlich dabei bist! 
Es wäre doch genial, wenn es im Pfarrgarten eine Grillstelle gibt. Und die soll Anfang der 
Sommerferien mit eurer Hilfe entstehen.  
Das Miniworkcamp startet voraussichtlich am Donnerstag, 31. Juli. Von Donnerstag bis Samstag 
schaffen wir miteinander. 
Und am Sonntag, 3. August feiern wir zum Abschluss mit der ganzen Gemeinde um 19 Uhr einen 
Abschluss-Gottesdienst im Pfarrgarten. 
Mehr Infos folgen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir.  
Mobil 0151 22533500 (Anruf, Signal, WhatsApp) oder unter markus.haefele@elkw.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeiter der Kirchengemeinde Mundingen 

   

Es gibt so viel um uns, was leicht zu 
übersehen ist. 
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Pfarramt St. Michael Neuburg, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589     

        E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Homepage: www. se-marchtal.de 

Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Bank): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Epp): Dienstag und Donnerstag14.00 Uhr bis 18.00 Uhr      Pfarrer 

Gianfranco Loi Tel. 07375 92131   E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 92131   E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de              

 
Gültig vom 29.06.2025 bis 13.07.2025 
Wichtiger Hinweis: Im Sterbefall wegen einer Grabbelegung im Friedhof in 
Neuburg bitte unseren Kirchenpfleger Hans Eglinger kontaktieren. 
Tel.: 07375/922661 
 

Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal 

anrufen Tel. 0737592131 

 

13.Sonntag im Jahreskreis  Peters-Pfennig-Kollekte   
Sa 28.06. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

So 29.06. H Petrus und Paulus 

  08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

  09.30 Uhr  Festgottesdienst, Münster Obermarchtal 

  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Neuburg 

  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

Do 03.07. F Thomas 

07.30 Uhr  Schülerwortgottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

Fr 04.07. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

  13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

18.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban 

    Obermarchtal 

19.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier, St. Urban Obermarchtal 

Sa 05.07. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche  

14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche    

14.Sonntag im Jahreskreis 
Sa 05.07. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche   

So 6.07. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

 08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Reutlingendorf 
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  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

Do 10.07. 07.30 Uhr  Schülerwortgottesdienst, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

Fr 11.07. F Benedikt 
06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

13.30-17.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

17.00 Uhr  Abi-Abschluss, Münster Obermarchtal 

Sa 12.07. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche  

15.Sonntag im Jahreskreis    
Sa 12.07. 19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

So 13.07. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

  08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Emeringen 

  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Münster Obermarchtal 

  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Neuburg 

  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

 

Fronleichnamsfest - Festgottesdienst und Prozession 
Untermarchtal/Neuburg-Lauterach. (hi) Die beiden Kirchengemeinden St. Andreas 
Untermarchtal und St. Michael Neuburg-Lauterach feierten gemeinsam das Fest Fronleichnam. 
Mit einem festlichen Gottesdienst in der Klosterkirche St. Vinzenz begann der Tag. Spiritual Udo 
Hermann zelebrierte den Gottesdienst und hielt eine festliche Ansprache. Fronleichnam sei ein 
Fest der Gemeinschaft und werde dadurch ein öffentliches  
Glaubensbekenntnis mit der Darstellung auch in der eucharistischen Prozession die 
anschließend an 4 Altären an den Straßen des Dorfes stattfand. Der überaus festliche 
Charakter der Prozession ging von der Musikkapelle Frankenhofen mit Dirigent Herr Josef Uhl 
aus. Die Musiker begleiteten die Prozession durch das Dorf.  
Das Wetter spielte hier freundlich mit und im Anschluß an die Prozession trafen sich die 
Gläubigen der beiden Kirchengemeinden und auch die Schwestern des Klosters in der 
Gemeindehalle zum Mittagsmahl. Dieses bereitete die einheimische Kirchengemeinde mit 
fleißigen Helfern vor und schmeckte bei dieser Zusammenkunft vorzüglich. Frau Bettina 
Teschner als 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderat bedankte sich bei allen Festteilnehmern 
am Gottesdienst und jetzt in der Halle beim Zusammensein. Besonderer Dank galt Herrn 
Spiritual Udo Hermann, der Musikkapelle Frankenhofen mit ihrem Leiter Josef Uhl für die 
Prozessionsbegleitung, allen Helfern beim Festmahl und besonders den treuen Familien des 
Ortes, welche die schön geschmückten Altäre mit viel Verbundenheit zum Festtag und zur 
Kirchengemeinde erstellen.  
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aus dem Jahresprogramm 2025 
der Dekanatsgeschäftsstelle 
 
 

Hinweise für kirchliche Mitteilungen 
 
Meditatives Mandolinenkonzert in der Wiblinger Nikolauskapelle 
Am Sonntag, 29. Juni, 17.00 Uhr gibt Dr. Wolfgang Steffel in der Nikolauskapelle auf dem Friedhof Ulm-
Wiblingen ein meditatives Mandolinenkonzert. Auf dem Programm stehen Nummern aus den 
Rosenkranzsonaten von Heinrich Biber (1644-1704), der das Gesätz „Jesus, den du, o Jungfrau, zu 
Elisabeth getragen hast“ in tänzerischer Weise umsetzt, weil Maria nicht nur ins Bergland „geht“, 
sondern freudig berganspringt und weil Johannes im Leib der Elisabeth nach dem Bibelwortlaut „hüpft“. 
Eine Auswahl der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach (1685-1750), die ursprünglich für 
Cembalo geschrieben wurden, lädt auf der klangverwandten Mandoline zu einem meditativen 
Hörerlebnis ein, das durch geistliche Impulse aus der Feder des irischen Poeten und Theologen John 
O‘Donohue (1956-2008) vertieft wird. Ohne Anmeldung, Eintritt frei. Ab 18.30 Uhr ist Einkehrmöglichkeit 
im Wiblinger Albvereinshäusle. Infos unter Tel.: 0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de.  
 

Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei 
Warum werden Glaube, Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13) „göttliche“ Tugenden genannt? „Darum, weil 
sie direkt auf Gott gerichtet sind: durch den Glauben glaube ich an Gott, durch die Hoffnung hoffe ich auf 
Gott, durch die Liebe liebe ich Gott“ (Friedrich Spee). Eine Trilogie lädt ein, engagiert in der Welt und 
gelassen über Welt hinaus zu leben. Die Abende mit Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel finden 
donnerstags je um 19.30 Uhr im Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137 in Ulm statt und sind auch online zu 
besuchen. Link und Telefonnummer für Online-Teilnahme anfordern über Tel: 0731/9206010, E-Mail: 
dekanat.eu@drs.de. Am 3. Juli geht es darum, wie wir mit mehr Vertrauen leben können. Am 10.7. wird 
die Hoffnung als Form eines gerechten, zuversichtlichen und gar verrückten Lebens vorgestellt. Am 17. 
Juli, 19.30 Uhr kreisen die Teilnehmer um die „Liebe als Antwort auf Liebe“. 
 
Über die Wiedergewinnung der Wirklichkeit 
Am Dienstag, 8. Juli, 20.00 Uhr geht es im Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137, Ulm um die 
„Wiedergewinnung der Wirklichkeit“. Durch die Flut digitaler Bilder, eine latente Egomanie ohne 
gemeinschaftliche Wahrheitssuche, den Verlust ganzheitlicher Leiblichkeit sowie die Ausblendung von 
Wunden in der Welt ist der Mensch heute in seinem Wirklichkeitskontakt geschädigt. Dazu kommt eine 
Verengung auf wissenschaftlich-kausale Zusammenhänge ohne die Weitung des Lebens auf Gott hin. 
Dr. Wolfgang Steffel plädiert für einen „Realismus mit göttlich-menschlichem Antlitz“, der einer 
Begegnung von Angesicht zu Angesicht einen höheren Wert einräumt – im Zwischenmenschlichen wie 
im Verhältnis zu Gott, der in Jesus auf jeden Menschen zukommt. Link für Online-Besuch und 
Telefonnummer zum Mithören über Tel.: 0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de. 

 
 

Kinderecke 

 
Auflösung: Rebus: Fußballweltmeisterschaft 
 

  
 
Humor 

Sagt der Sohn eines Graphologen zu seinem Lehrer: 

„Schreiben Sie bloß nichts Schlechtes in mein Zeugnis. 

Mein Vater durchschaut Ihren Charakter.“ 
 
 
 


